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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1996

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §10 Abs3;

Rechtssatz

Der Wunsch eines Fremden nach Reisefreiheit, sei es auch etwa, um nahe Angehörige im Heimatstaat (hier:

Verfolgerstaat iSd AsylG 1991) zu besuchen, ist nicht besonders berücksichtigungswürdig iSd § 10 Abs 3 StbG 1985,

weil dies ja für den Großteil der sich in Österreich aufhaltenden Fremden zuträfe.
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